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Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit  
Neuregelung ab 1. Dezember 2021 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum 01.09.2021 und erneut zum 01.12.2021 trat eine Verordnung zur Änderung der Bayeri-
schen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung (UrlMV) in Kraft. Darin geregelt ist die Erhöhung 
des möglichen Teilzeitumfangs während der Elternzeit von 30 auf 32 Stunden pro Woche. Das 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) knüpft an diese Erhöhung des Teilzeitumfangs 
allerdings eine termingebundene Einschränkung.  
 
Konkret: Für Beamte wie für Tarifbeschäftigte ist nun nach § 23 Abs. 2 UrlMV während der 
Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang von bis zu 32 Stunden pro Woche möglich, 
wenn das Kind nach dem 31.08.2021 geboren ist oder adoptiert wurde. Für Kinder, die vor 

dem 01.09.2021 geboren sind oder adoptiert wurden, gilt während der Elternzeit nach § 26a 
Abs. 2 der neuen UrlMV die bisherige Grenze von 30 Stunden pro Woche. Damit entfällt die 
bisherige Differenzierung zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten in Bezug auf die Genehmi-
gungsfähigkeit von Teilzeiten während der Elternzeit. 
 
Auswirkungen im Schuldienst unter Berücksichtigung der Unterrichtspflichtzeiten 
Beamte und Tarifbeschäftigte können jetzt für Kinder, für die ein Elternzeitanspruch nach dem 
BEEG besteht und die nach dem 31.08.2021 geboren sind oder adoptiert wurden, einen 
Teilzeitumfang von bis zu 18/23 bei nur wissenschaftlichem Unterricht beziehungsweise bis 

zu 21/27 bei nur nichtwissenschaftlichem Unterricht beantragen. Sie verlieren dadurch nicht 
die Bezugsberechtigung von Elterngeld.  
 
Für Kinder, die vor dem 01.09.2021 geboren oder adoptiert sind, gilt während der Elternzeit die 
bisherige Grenze mit 17/23 beziehungsweise 20/27. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dagmar Bär 
Hauptpersonalrätin, stellv. 

Vorsitzende bpv und Referat 
Berufspolitik im bpv 

Ina Hesse 
Hauptpersonalrätin, 

Referat Rechtsschutz im 
bpv 

Julian Lohr 
Hauptpersonalrat 

Benedikt Karl 
Hauptpersonalrat 

 


